
II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
2. fordert die Länder der Region nachdrücklich auf, so-
weit nicht bereits geschehen, ihre Ratifikationsurkunden be-
treffend die von der Generalkonferenz der Organisation in ih-
ren Resolutionen 267 (E-V), 268 (XII) und 290 (E-VII) gebil-
ligten Änderungen des Tlatelolco-Vertrags zu hinterlegen;

3. beschließt, den Punkt "Festigung der mit dem Ver-
trag über das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und
der Karibik (Tlatelolco-Vertrag) geschaffenen Rechtsord-
nung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechzigsten Ta-
gung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/32

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/457, Ziffer 8)18.

58/32. Entwicklungen auf dem Gebiet der Informations-
technik und der Telekommunikation im Kontext
der internationalen Sicherheit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/70 vom 4. De-
zember 1998, 54/49 vom 1. Dezember 1999, 55/28 vom
20. November 2000, 56/19 vom 29. November 2001 und
57/53 vom 22. November 2002,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen über die Rolle
von Wissenschaft und Technologie im Kontext der internatio-
nalen Sicherheit, in denen sie unter anderem anerkannte, dass
wissenschaftlich-technische Neuentwicklungen sowohl für
zivile als auch für militärische Zwecke genutzt werden kön-
nen und dass auf zivile Anwendungsmöglichkeiten ausgerich-
tete wissenschaftlich-technische Fortschritte gewahrt und ge-
fördert werden müssen,

in Anbetracht der beträchtlichen Fortschritte, die bei der
Entwicklung und Anwendung der neuesten Informationstech-
nologien und Telekommunikationsmittel erzielt worden sind,

feststellend, dass dieser Prozess ihrer Meinung nach die
größten Chancen bietet, den Fortschritt der Zivilisation voran-
zubringen, die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zu Gun-
sten des gemeinsamen Wohls aller Staaten auszuweiten, das
schöpferische Potenzial der Menschheit zu steigern und die
Verbreitung von Informationen innerhalb der Weltgemein-
schaft weiter zu verbessern,

in diesem Zusammenhang an die Konzepte und Grundsät-
ze erinnernd, die auf der vom 13. bis 15. Mai 1996 in Mid-
rand (Südafrika) abgehaltenen Konferenz "Informationsge-
sellschaft und Entwicklung" formuliert wurden,

eingedenk der Ergebnisse der am 30. Juli 1996 in Paris ab-
gehaltenen Ministerkonferenz über Terrorismus und der von
ihr abgegebenen Empfehlungen19,

in Anbetracht dessen, dass die Verbreitung und der Ein-
satz der Informationstechnologien und -mittel die Interessen
der gesamten internationalen Gemeinschaft berühren und
dass eine umfassende internationale Zusammenarbeit ihre
größtmögliche Wirksamkeit fördert,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass diese
Technologien und Mittel potenziell für Zwecke eingesetzt
werden können, die mit dem Ziel der Wahrung der internatio-
nalen Stabilität und Sicherheit unvereinbar sind und nachtei-
lige Auswirkungen auf die Integrität der Infrastruktur von
Staaten haben können, wodurch die Sicherheit der Staaten im
zivilen wie im militärischen Bereich beeinträchtigt wird,

die Auffassung vertretend, dass es zu verhindern gilt, dass
Informationsressourcen oder -technologien für verbrecheri-
sche oder terroristische Zwecke genutzt werden,

Kenntnis nehmend von dem Beitrag der Mitgliedstaaten,
die dem Generalsekretär gemäß den Ziffern 1 bis 3 der Reso-
lutionen 53/70, 54/49, 55/28, 56/19 und 57/53 ihre Einschät-
zungen zu Fragen der Informationssicherheit vorgelegt haben,

sowie Kenntnis nehmend von den Berichten des General-
sekretärs mit diesen Einschätzungen20,

erfreut über die Initiative, die das Sekretariat und das In-
stitut der Vereinten Nationen für Abrüstungsforschung ergrif-
fen haben, um im August 1999 in Genf eine internationale
Sachverständigentagung über die Entwicklungen auf dem Ge-
biet der Informationstechnik und der Telekommunikation im
Kontext der internationalen Sicherheit abzuhalten, sowie er-
freut über deren Ergebnisse,

die Auffassung vertretend, dass die in den Berichten des
Generalsekretärs enthaltenen Einschätzungen der Mitglied-
staaten und die internationale Sachverständigentagung zu ei-
nem besseren Verständnis des Kerns der Probleme auf dem
Gebiet der internationalen Informationssicherheit und der da-
mit zusammenhängenden Begriffe beigetragen haben,

das in Ziffer 4 ihrer Resolutionen 56/19 und 57/53 enthal-
tene Ersuchen an den Generalsekretär bestätigend,

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich auf multilatera-
ler Ebene weiter für die Prüfung der bestehenden und poten-
ziellen Gefahren auf dem Gebiet der Informationssicherheit
sowie für mögliche Maßnahmen zur Begrenzung der auf die-
sem Gebiet neu entstehenden Bedrohungen einzusetzen, wo-
bei der Notwendigkeit Rechnung zu tragen ist, den freien In-
formationsfluss aufrechtzuerhalten;

2. ist der Auffassung, dass es bezüglich solcher Maß-
nahmen zweckdienlich sein könnte, die einschlägigen interna-
tionalen Konzepte zur Erhöhung der Sicherheit der globalen
Informations- und Telekommunikationssysteme zu prüfen;

3. bittet alle Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär auch
weiterhin ihre Auffassungen und Einschätzungen zu den fol-
genden Fragen mitzuteilen:17 Siehe Resolution CG/Res.457 der Organisation für das Verbot von

Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik (www.opanal.org).
18 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von der Russischen Föderation.
19 Siehe A/51/261, Anlage.

20 A/54/213, A/55/140 und Corr.1 und Add.1, A/56/164 und Add.1,
A/57/166 und Add.1 und A/58/373.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
a) allgemeine Beurteilung der Probleme im Zusam-
menhang mit der Informationssicherheit;

b) Definition der grundlegenden Begriffe im Zusam-
menhang mit der Informationssicherheit, namentlich im Hin-
blick auf den unerlaubten Eingriff in Informations- und Tele-
kommunikationssysteme und Informationsressourcen bezie-
hungsweise deren Missbrauch;

c) Inhalt der in Ziffer 2 dieser Resolution genannten
Konzepte;

4. ersucht den Generalsekretär, tatsächliche und poten-
zielle Bedrohungen auf dem Gebiet der Informationssicher-
heit sowie mögliche kooperative Gegenmaßnahmen zu prüfen
und, unterstützt von einer im Jahr 2004 einzurichtenden Grup-
pe von Regierungssachverständigen, die von ihm auf der
Grundlage einer ausgewogenen geografischen Verteilung und
mit Hilfe derjenigen Mitgliedstaaten ernannt werden, die ent-
sprechende Unterstützung gewähren können, eine Untersu-
chung über die in Ziffer 2 genannten Konzepte durchzuführen
und der Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung
einen Bericht über ihre Untersuchungsergebnisse vorzulegen;

5. beschließt, den Punkt "Entwicklungen auf dem Ge-
biet der Informationstechnik und der Telekommunikation im
Kontext der internationalen Sicherheit" in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/33

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 106 Stimmen bei 49 Gegenstimmen und 19 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/458, Ziffer 7)21:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Äthio-
pien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belize, Bhutan, Bolivien,
Botsuana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominikanische Republik,
Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Gre-
nada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, In-
donesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba,
Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Simbabwe,
Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische
Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und
Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Venezuela, Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowi-
na, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island,
Israel, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,

Malta, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Neuseeland, Niederlan-
de, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau,
Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowa-
kei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zy-
pern.

Enthaltungen: Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Brasilien,
Japan, Kasachstan, Kirgisistan, Paraguay, Ruanda, Russische Föderation, Sa-
moa, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Tonga, Ukraine, Uruguay, Us-
bekistan, Vanuatu.

58/33. Die Rolle von Wissenschaft und Technologie im
Kontext der internationalen Sicherheit und der
Abrüstung

Die Generalversammlung,

in Anbetracht dessen, dass wissenschaftlich-technische
Neuentwicklungen sowohl für zivile als auch für militärische
Zwecke genutzt werden können und dass auf zivile Anwen-
dungsmöglichkeiten ausgerichtete wissenschaftlich-techni-
sche Fortschritte gewahrt und gefördert werden müssen,

besorgt darüber, dass militärische Anwendungen wissen-
schaftlich-technischer Neuentwicklungen maßgeblich zur
Verbesserung und Perfektionierung von fortgeschrittenen
Waffensystemen und insbesondere von Massenvernichtungs-
waffen beitragen können,

im Bewusstsein der Notwendigkeit, wissenschaftlich-tech-
nische Neuentwicklungen, die nachteilige Auswirkungen auf
die internationale Sicherheit und die Abrüstung haben kön-
nen, genau zu verfolgen und wissenschaftlich-technische
Neuentwicklungen auf nutzbringende Anwendungszwecke
hinzulenken,

sich dessen bewusst, dass internationale Transfers von zi-
vil wie militärisch verwendbaren und spitzentechnologischen
Produkten, Dienstleistungen und Know-how für friedliche
Zwecke für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der
Staaten wichtig ist,

sowie sich der Notwendigkeit bewusst, diese Transfers
von Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungs-
zweck sowie von Spitzentechnologien mit militärischen An-
wendungsmöglichkeiten durch multilateral ausgehandelte,
allgemein anwendbare, nichtdiskriminierende Richtlinien zu
regulieren,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die zunehmende
Verbreitung von Ad-hoc- und ausschließlichen Exportkon-
trollregelungen und -vereinbarungen für Güter und Technolo-
gien mit doppeltem Verwendungszweck, die in der Regel die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Entwicklungs-
länder behindern,

unter Hinweis darauf, dass in dem Schlussdokument der
vom 20. bis 25. Februar 2003 in Kuala Lumpur abgehaltenen
dreizehnten Konferenz der Staats- und Regierungschefs der
nichtgebundenen Länder22 abermals mit Besorgnis festgestellt
wurde, dass der Export von Gerät, Ausrüstungen und Techno-

21 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Bangladesch, Bhutan, Burkina Faso, Dominika-
nische Republik, El Salvador, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran
(Islamische Republik), Jordanien, Kambodscha, Kenia, Kongo, Kuba,
Lesotho, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia,
Mauritius, Myanmar, Namibia, Nepal, Pakistan, Peru, Salomonen, Sam-
bia, Singapur, Sri Lanka, Sudan und Vietnam. 22 A57/759-S/2003/332, Anlage I.
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